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Teil 1 - In aller Kürze 
  Sofern nichts Gegenteiliges vermerkt ist, ändern Sie bitte bei den nachfolgenden Rechtsvorschriften nur das Datum in 

Ihrem Rechtsverzeichnis. 

 

 
EU 

  Änderung: Verordnung EG Nr. 1907/2006 »REACH-
Verordnung« 
vom 21.2.2015 

 

 
Bund 

  Änderung: JArbSchG »Jugendarbeitsschutzgesetz« 
vom 21.1.2015 

  Änderung: StGB »Strafgesetzbuch« 
vom 21.1.2015 

  Neufassung: BetrSichV 
»Betriebssicherheitsverordnung - Verordnung über 
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung 
von Arbeitsmitteln« 
vom 3.2.2015 

 

 

 

 

 

 

 

Es wurden die Anhänge VIII, IX und X geändert, und 
zwar jeweils hinsichtlich der Tabellen über toxikologi-
sche Angaben. 

Diese Neufassung tritt am 1.6.2015 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die bestehende BetrSichV 2002 außer 
Kraft. 

In der Übergangszeit sollten Sie beide Fassungen 
parallel in Ihrem Rechtsverzeichnis führen. 

  Die neue Verordnung ist gegenüber der noch gül-
tigen Version gründlich umgestaltet, sodass Sie sich 
intensiv mit den neuen Inhalten auseinander setzten 
sollten. Insbesondere sind die Anforderungen an die 
Gefährdungsbeurteilung präzisiert sowie Neuerung bei 
der Prüfung von Arbeitsmitteln eingeführt worden. Die 
Beurteilung der Explosionsgefährdung (»Explosions-
schutzdokument«) in nun Bestandteil der Gefähr-
dungsbeurteilung für Gefahrstoffe und ist deshalb in 
die GefStoffV »umgezogen« (siehe unten). 

  Die überaus ausführlichen Betreiberpflichten 
finden Sie im Teil 2 des Infobriefs. 

http://www.risolva.de/
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/eu/05_09/06_1907gs.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/arbeitss/arbeitsrecht/jus_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/allgemei/stgb/stgb_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/anlasi/gsg/betrsichv_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/eu/05_09/06_1907k.htm#an08
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/eu/05_09/06_1907k.htm#an09
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/eu/05_09/06_1907l.htm#an10
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  Änderung: GefStoffV »Gefahrstoffverordnung« 
vom 3.2.2015 

 

 

 

 

 

 

 

  Änderung: AnlRegV »Anlagenregisterverordnung« 
vom 17.2.2015 

 

  Änderung: ASR V3a.2 »Barrierefreie Gestaltung von 
Arbeitsstätten« 
vom 11.2.2015 

 

 

 

 

  Beachten Sie bitte, dass die BetrSichV auch viele 
materielle Anforderungen an bestimmte Arbeitsmittel 
stellt, die hier nicht dargestellt sind, die Sie aber 
dennoch beachten müssen. 

Die Änderungen betreffen die Paragrafen 6 und 11 und 
gelten ab 1.6.2015. Bis dahin gelten die bestehenden 
Paragrafen.  

   Führen Sie in der Übergangsszeit gegebenenfalls 
zwei Datensätze zur GefStoffV. 

  Die Änderungen sind im Teil 2 des Infobriefs dar-
gestellt.  

  Die Änderungen sind nicht gravierend, weil die 
Inhalte ja vorher über die BetrSichV abgedeckt waren. 
Allerdings kam es zu einer gewissen Umstrukturierung, 
weshalb wir der Vollständigkeit halber die geänderten 
Paragrafen im Volltext aufführen. 

  Es gab einige Präzisierungen an den Betreiber-
pflichten. Diese sind im Teil 2 des Infobriefs darge-
stellt. 

In die ASR wurden ergänzende materielle Anforderung 
aufgenommen, und zwar  zur 

• zur ASR A1.6 »Fenster, Oberlichter, lichtdurchlässi-
ge Wände«  

• ASR A4.4 »Unterkünfte« 

  Bitte beachten Sie die Anforderungen, wenn Sie 
davon betroffen sind. 

http://www.risolva.de/
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/gefstoff/gefahrst.vo/gfv_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/energie/anlregv_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/arbeitss/arbst.vo/arbst.rl/a3a_2v_ges.htm
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Mecklenburg-Vorpommern (MV) 

  Änderung: LUIG MV Landes-Umweltinformationsgesetz 
Mecklenburg-Vorpommern 
vom 9.12.2014 

 

 
Niedersachsen (Nds) 

  Änderung: NWG Nds »Niedersächsisches Wassergesetz« 
vom 18.12.2014 

 

 
Sachsen-Anhalt (LSA) 

  Änderung: AbfG LSA »Abfallgesetz Sachsen-Anhalt« 
vom 17.12.2014 (in umwelt-online veröffentlicht am 
3.2.2015) 

  Änderung: NatSchG LSA »Naturschutzgesetz Sach-
sen-Anhalt« 
vom 15.1.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Gesetz regelt keine Betreiberpflichten, beinhaltet 
im Einzelfall aber durchaus relevante Aspekte. Unter 
anderem wird im Gesetz nun geregelt, dass entgegen 
des BNatSchG es keinen Eingriff in die Natur darstellt, 
wenn auf Flächen, die in der Vergangenheit rechtmä-
ßig bebaut oder für verkehrliche Zwecke genutzt wor-
den sind und die erneut genutzt werden, Biotope, die 
durch Sukzession oder Pflege entstanden sind, besei-
tigt werden oder das Landschaftsbild verändert wird. 

  Bitte machen Sie sich gegebenenfalls mit den 
Änderungen im Einzelnen vertraut, wenn dieses 
Gesetz für Ihr Vorhaben relevant ist. 

http://www.risolva.de/
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/allgemei/laender/mv/uig.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/wasser/laender/nds/lwg_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/abfall/laender/lsa/abfg_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/natursch/laender/lsa/lg_ges.htm
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Teil 2 - Aktuelles für den Betreiber 
  Neufassung: BetrSichV »Betriebssicherheitsverordnung - Verordnung 

über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung von 
Arbeitsmitteln« 
vom 3.2.2015 
 
 
§ 1 Anwendungsbereich und Zielsetzung 
(1) Diese Verordnung gilt für die Verwendung von Arbeitsmitteln. Ziel 
dieser Verordnung ist es, die Sicherheit und den Schutz der Gesundheit von 
Beschäftigten bei der Verwendung von Arbeitsmitteln zu gewährleisten. 
Dies soll insbesondere erreicht werden durch 
 
1. die Auswahl geeigneter Arbeitsmittel und deren sichere Verwendung, 
2. die für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignete Gestaltung 

von Arbeits- und Fertigungsverfahren sowie 
3. die Qualifikation und Unterweisung der Beschäftigten.  
 
Diese Verordnung regelt hinsichtlich der in Anhang 2 genannten 
überwachungsbedürftigen Anlagen zugleich Maßnahmen zum Schutz 
anderer Personen im Gefahrenbereich, soweit diese aufgrund der 
Verwendung dieser Anlagen durch Arbeitgeber im Sinne des § 2 Absatz 3 
gefährdet werden können.  
 
 
§ 2 Begriffsbestimmungen 
(1) Arbeitsmittel sind Werkzeuge, Geräte, Maschinen oder Anlagen, die für 
die Arbeit verwendet werden, sowie überwachungsbedürftige Anlagen. 
 
(2) Die Verwendung von Arbeitsmitteln umfasst jegliche Tätigkeit mit 
diesen. Hierzu gehören insbesondere das Montieren und Installieren, 
Bedienen, An- oder Abschalten oder Einstellen, Gebrauchen, Betreiben, 
Instandhalten, Reinigen, Prüfen, Umbauen, Erproben, Demontieren, 
Transportieren und Überwachen. 
 
(3) Arbeitgeber ist, wer nach § 2 Absatz 3 des Arbeitsschutzgesetzes als 
solcher bestimmt ist. Dem Arbeitgeber steht gleich, 
 
1. wer, ohne Arbeitgeber zu sein, zu gewerblichen oder wirtschaftlichen 

Zwecken eine überwachungsbedürftige Anlage verwendet, [...] 
 
 

Diese Neufassung tritt am 1.6.2015 in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die bestehen-
de BetrSichV 2002 außer Kraft. 

In der Übergangszeit sollten Sie beide 
Fassungen parallel in Ihrem 
Rechtsverzeichnis führen. 

  Übernehmen Sie die 
nebenstehenden Paragrafen in Ihr 
Rechtsverzeichnis, sofern Sie davon 
betroffen sind. 

  Beachten Sie bitte, dass die 
BetrSichV auch viele materielle 
Anforderungen an bestimmte 
Arbeitsmittel stellt, die hier nicht 
dargestellt sind, die Sie aber dennoch 
beachten müssen. 

  In umwelt-online gibt es zu 
jedem Paragrafen eine Verlinkung zur 
offiziellen Begründung. Dies  kann im 
ein oder anderen Fall für Sie als 
Hintergrundinformation nützlich sein, 
also werfen Sie mal einen Blick rein. 

http://www.risolva.de/
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/anlasi/gsg/betrsichv_ges.htm
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§ 3 Gefährdungsbeurteilung   
(1) Der Arbeitgeber hat vor der Verwendung von Arbeitsmitteln die 
auftretenden Gefährdungen zu beurteilen (Gefährdungsbeurteilung) und 
daraus notwendige und geeignete Schutzmaßnahmen abzuleiten. Das 
Vorhandensein einer CE-Kennzeichnung am Arbeitsmittel entbindet nicht 
von der Pflicht zur Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung. Für 
Aufzugsanlagen gilt Satz 1 nur, wenn sie von einem Arbeitgeber im Sinne 
des § 2 Absatz 3 Satz 1 verwendet werden. 
 
(2) In die Beurteilung sind alle Gefährdungen einzubeziehen, die bei der 
Verwendung von Arbeitsmitteln ausgehen, und zwar von 
 
1. den Arbeitsmitteln selbst, 
2. der Arbeitsumgebung und 
3. den Arbeitsgegenständen, an denen Tätigkeiten mit Arbeitsmitteln 

durchgeführt werden.  
 
Bei der Gefährdungsbeurteilung ist insbesondere Folgendes zu 
berücksichtigen: 
 
1. die Gebrauchstauglichkeit von Arbeitsmitteln einschließlich der 

ergonomischen, alters- und alternsgerechten Gestaltung, 
 
2. die sicherheitsrelevanten einschließlich der ergonomischen 

Zusammenhänge zwischen Arbeitsplatz, Arbeitsmittel, 
Arbeitsverfahren, Arbeitsorganisation, Arbeitsablauf, Arbeitszeit und 
Arbeitsaufgabe, 

 
3. die physischen und psychischen Belastungen der Beschäftigten, die bei 

der Verwendung von Arbeitsmitteln auftreten, 
 
4. vorhersehbare Betriebsstörungen und die Gefährdung bei Maßnahmen 

zu deren Beseitigung.  
 
(3) Die Gefährdungsbeurteilung soll bereits vor der Auswahl und der 
Beschaffung der Arbeitsmittel begonnen werden. Dabei sind insbesondere 
die Eignung des Arbeitsmittels für die geplante Verwendung, die 
Arbeitsabläufe und die Arbeitsorganisation zu berücksichtigen. Die 
Gefährdungsbeurteilung darf nur von fachkundigen Personen durchgeführt 
werden. Verfügt der Arbeitgeber nicht selbst über die entsprechenden 
Kenntnisse, so hat er sich fachkundig beraten zu lassen. 
 
(4) Der Arbeitgeber hat sich die Informationen zu beschaffen, die für die 
Gefährdungsbeurteilung notwendig sind. Dies sind insbesondere die nach § 

Durchführung der Gefährdungsbeur-
teilung auch bei vorhandener CE-
Konformität einer Anlage! 

Prüfen Sie Ihre Gefährdungsbeurtei-
lung: Alles (ausreichend) abgedeckt? 

Ist bei Ihnen sichergestellt, dass die 
Sicherheitsfachkraft bereits in Inves-
titionsprojekte eingebunden ist? 

http://www.risolva.de/
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21 Absatz 4 Nummer 1 bekannt gegebenen Regeln und Erkenntnisse, 
Gebrauchs- und Betriebsanleitungen sowie die ihm zugänglichen 
Erkenntnisse aus der arbeitsmedizinischen Vorsorge. Der Arbeitgeber darf 
diese Informationen übernehmen, sofern sie auf die Arbeitsmittel, 
Arbeitsbedingungen und Verfahren in seinem Betrieb anwendbar sind.  
Bei der Informationsbeschaffung kann der Arbeitgeber davon ausgehen, 
dass die vom Hersteller des Arbeitsmittels mitgelieferten Informationen 
zutreffend sind, es sei denn, dass er über andere Erkenntnisse verfügt.  
 
(6) Der Arbeitgeber hat Art und Umfang erforderlicher Prüfungen von 
Arbeitsmitteln sowie die Fristen von wiederkehrenden Prüfungen [...] zu 
ermitteln und festzulegen, soweit diese Verordnung nicht bereits 
entsprechende Vorgaben enthält. [...] Die Fristen für die wiederkehrenden 
Prüfungen sind so festzulegen, dass die Arbeitsmittel bis zur nächsten 
festgelegten Prüfung sicher verwendet werden können. Bei der Festlegung 
der Fristen für die wiederkehrenden Prüfungen [...] dürfen die in [Anhang 2 
bzw.. 3] [...] genannten Höchstfristen nicht überschritten werden. [...]  
Ferner hat der Arbeitgeber zu ermitteln und festzulegen, welche 
Voraussetzungen die zur Prüfung befähigten Personen erfüllen müssen, die 
von ihm mit den Prüfungen von Arbeitsmitteln [...] zu beauftragen sind. 
 
 
 
(7) Die Gefährdungsbeurteilung ist regelmäßig zu überprüfen. Dabei ist der 
Stand der Technik zu berücksichtigen. Soweit erforderlich, sind die 
Schutzmaßnahmen bei der Verwendung von Arbeitsmitteln entsprechend 
anzupassen. Der Arbeitgeber hat die Gefährdungsbeurteilung unverzüglich 
zu aktualisieren, wenn 
 
1. sicherheitsrelevante Veränderungen der Arbeitsbedingungen 

einschließlich der Änderung von Arbeitsmitteln dies erfordern, 
 
2. neue Informationen, insbesondere Erkenntnisse aus dem 

Unfallgeschehen oder aus der arbeitsmedizinischen Vorsorge, 
vorliegen oder 

 
3. die Prüfung der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen nach § 4 Absatz 5 

ergeben hat, dass die festgelegten Schutzmaßnahmen nicht wirksam 
oder nicht ausreichend sind.  

 
Ergibt die Überprüfung der Gefährdungsbeurteilung, dass keine 
Aktualisierung erforderlich ist, so hat der Arbeitgeber dies unter Angabe 
des Datums der Überprüfung in der Dokumentation nach Absatz 8 zu 
vermerken. 

Eine Plausibilitätskontrolle von CE-
Konformität oder Technischer Do-
kumentation schadet jedoch nie. 

Das war früher schon so. Am besten 
nochmals überprüfen: liegen für alle 
Arbeitsmittel entsprechende Prüf-
vorgaben vor? 

Haben Sie die Qualifikation der prü-
fenden Personen (schriftlich und 
nachvollziehbar) festgelegt? Haben 
Sie auch an erforderliche, regelmäßi-
ge Fortbildungen gedacht? 

Das hatten wir zuletzt in der 
BioStoffV, und es war zu erwarten, 
dass diese Forderung nun überall 
Einzug hält. 

Also: Haben Sie ein Verfahren, dass 
die Gefährdungsbeurteilung regel-
mäßig systematisch überprüft wird.  

Diese Dokumentation erledigen Sie 
beispielsweise in einem Änderungs-
log zur Gefährdungsbeurteilung. 

http://www.risolva.de/
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(8) Der Arbeitgeber hat das Ergebnis seiner Gefährdungsbeurteilung vor der 
erstmaligen Verwendung der Arbeitsmittel zu dokumentieren. Dabei sind 
mindestens anzugeben 
 
1. die Gefährdungen, die bei der Verwendung der Arbeitsmittel auftreten, 
 
2. die zu ergreifenden Schutzmaßnahmen, 
 
3. wie die Anforderungen dieser Verordnung eingehalten werden, wenn 

von den [...] bekannt gegebenen Regeln und Erkenntnissen 
abgewichen wird, 

 
4. Art und Umfang der erforderlichen Prüfungen sowie die Fristen der 

wiederkehrenden Prüfungen […]  und 
 
5. das Ergebnis der Überprüfung der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen 

[…].  
 
Die Dokumentation kann auch in elektronischer Form vorgenommen 
werden.  
 
 
 
 
 
(9) Sofern der Arbeitgeber von § 7 Absatz 1 Gebrauch macht und die 
Gefährdungsbeurteilung ergibt, dass die Voraussetzungen nach § 7 Absatz 1 
vorliegen, ist eine Dokumentation dieser Voraussetzungen und der 
gegebenenfalls getroffenen Schutzmaßnahmen ausreichend.  
 
 
 
§ 4 Grundpflichten des Arbeitgebers 
(1) Arbeitsmittel dürfen erst verwendet werden, nachdem der Arbeitgeber 
 
1. eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt hat, 
2. die dabei ermittelten Schutzmaßnahmen nach dem Stand der Technik 

getroffen hat und 
3. festgestellt hat, dass die Verwendung der Arbeitsmittel nach dem 

Stand der Technik sicher ist.  
 
(2) Ergibt sich aus der Gefährdungsbeurteilung, dass Gefährdungen durch 
technische Schutzmaßnahmen nach dem Stand der Technik nicht oder nur 

Wenn Sie die bei der Gefährdungsbe-
urteilung den Gefährdungskatalog 
systematisch abarbeiten und alle am 
Arbeitsplatz vorhandenen Arbeits-
mittel betrachten, dann werden Sie 
diese Punkte automatisch berück-
sichtigen. 

Prüffristen dokumentieren Sie am 
besten in einer Masterliste prüfpflich-
tiger Anlagen (siehe auch auf der 
Risolva Website Master-Übersicht 
»Rechtlich prüfpflichtige Anlagen«).  

Die Anforderungen an die befähigten 
Personen (Qualifikation und Benen-
nung) dokumentieren Sie am besten 
in der Personalabteilung zusammen 
mit den Anforderungen an die Fort-
bildung. 

Hier geht's um die »vereinfachte 
Vorgehensweise bei der Verwendung 
von Arbeitsmitteln«. Das heißt, Sie 
können Sie in Anspruch nehmen, 
müssen aber die entsprechenden 
Sachverhalte dokumentieren. 

Für Maschinen etc. setzt dies einen 
dokumentieren Übergabeprozess 
Lieferant/Betreiber voraus. Haben Sie 
den? 

http://www.risolva.de/
http://www.risolva.de/de/software-tools/masteruebersicht-pruefpflichtige-anlagen.html
http://www.risolva.de/de/software-tools/masteruebersicht-pruefpflichtige-anlagen.html
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unzureichend vermieden werden können, hat der Arbeitgeber geeignete 
organisatorische und personenbezogene Schutzmaßnahmen zu treffen. 
Technische Schutzmaßnahmen haben Vorrang vor organisatorischen, diese 
haben wiederum Vorrang vor personenbezogenen Schutzmaßnahmen. Die 
Verwendung persönlicher Schutzausrüstung ist für jeden Beschäftigten auf 
das erforderliche Minimum zu beschränken. 
 
(3) Bei der Festlegung der Schutzmaßnahmen hat der Arbeitgeber die 
Vorschriften dieser Verordnung einschließlich der Anhänge zu beachten 
und die [...] bekannt gegebenen Regeln und Erkenntnisse zu 
berücksichtigen. Bei Einhaltung dieser Regeln und Erkenntnisse ist davon 
auszugehen, dass die in dieser Verordnung gestellten Anforderungen erfüllt 
sind. Von den Regeln und Erkenntnissen kann abgewichen werden, wenn 
Sicherheit und Gesundheit durch andere Maßnahmen zumindest in 
vergleichbarer Weise gewährleistet werden. 
 
(4) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass Arbeitsmittel, für die in [...] 
dieser Verordnung Prüfungen vorgeschrieben sind, nur verwendet werden, 
wenn diese Prüfungen durchgeführt und dokumentiert wurden. 
 
(5) Der Arbeitgeber hat die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen vor der 
erstmaligen Verwendung der Arbeitsmittel zu überprüfen. [...] Der 
Arbeitgeber hat weiterhin dafür zu sorgen, dass Arbeitsmittel vor ihrer 
jeweiligen Verwendung durch Inaugenscheinnahme und erforderlichenfalls 
durch eine Funktionskontrolle auf offensichtliche Mängel kontrolliert 
werden und Schutz- und Sicherheitseinrichtungen einer regelmäßigen 
Funktionskontrolle unterzogen werden. [...] 
 
(6) Der Arbeitgeber hat die Belange des Arbeitsschutzes in Bezug auf die 
Verwendung von Arbeitsmitteln angemessen in seine betriebliche 
Organisation einzubinden und hierfür die erforderlichen personellen, 
finanziellen und organisatorischen Voraussetzungen zu schaffen. 
Insbesondere hat er dafür zu sorgen, dass bei der Gestaltung der 
Arbeitsorganisation, des Arbeitsverfahrens und des Arbeitsplatzes sowie 
bei der Auswahl und beim Zur-Verfügung-Stellen der Arbeitsmittel alle mit 
der Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten zusammenhängenden 
Faktoren, einschließlich der psychischen, ausreichend berücksichtigt 
werden. 
 
§ 5 Anforderungen an die zur Verfügung gestellten Arbeitsmittel 
(1) Der Arbeitgeber darf nur solche Arbeitsmittel zur Verfügung stellen und 
verwenden lassen, die unter Berücksichtigung der vorgesehenen 
Einsatzbedingungen bei der Verwendung sicher sind. 
 

Das regelt nochmals die immer wie-
der gestellte Frage: Müssen Vorga-
ben in den Technischen Regeln ein-
gehalten werden? 

> Sie müssen nicht, ABER Sicherheit 
und Gesundheit müssen durch andere 
Maßnahmen zumindest in vergleich-
barer Weise gewährleistet werden. 

Ein Halbsatz, den viele gerne überle-
sen  

Haben Sie die Mitarbeiter unterwie-
sen, dass diese die Inaugenschein-
nahme auf offensichtliche Mängel 
durchführen. Wissen diese, auf was 
sie bei dieser Inaugenscheinnahme 
achten müssen? 

Dem Gesetzgeber ist klar, dass es 
Aufwand darstellt, den Anforderun-
gen der Verordnung nachzukommen. 

Sie als Arbeitgeber müssen organisa-
torisch die Voraussetzungen schaf-
fen, dass Sie dies auch tun. 

> Ja, Gefährdungsbeurteilung durch-
zuführen kostet Zeit. Räumen Sie 
diese der Sicherheitsfachkraft und 
Ihren Führungskräften ein! 

Das läuft faktisch auf eine Freigabe 
von Arbeitsmitteln (analog der Frei-
gabe von Gefahrstoffen) hinaus. 

http://www.risolva.de/
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(2) Der Arbeitgeber darf Arbeitsmittel nicht zur Verfügung stellen und 
verwenden lassen, wenn sie Mängel aufweisen, welche die sichere 
Verwendung beeinträchtigen. 
 
(3) Der Arbeitgeber darf nur solche Arbeitsmittel zur Verfügung stellen und 
verwenden lassen, die den für sie geltenden Rechtsvorschriften über 
Sicherheit und Gesundheitsschutz entsprechen. Zu diesen 
Rechtsvorschriften gehören neben den Vorschriften dieser Verordnung 
insbesondere Rechtsvorschriften, mit denen Gemeinschaftsrichtlinien in 
deutsches Recht umgesetzt wurden und die für die Arbeitsmittel zum 
Zeitpunkt des Bereitstellens auf dem Markt gelten. Arbeitsmittel, die der 
Arbeitgeber für eigene Zwecke selbst hergestellt hat, müssen den 
grundlegenden Sicherheitsanforderungen der anzuwendenden 
Gemeinschaftsrichtlinien entsprechen.  
Den formalen Anforderungen dieser Richtlinien brauchen sie nicht zu 
entsprechen, es sei denn, es ist in der jeweiligen Richtlinie ausdrücklich 
anders bestimmt. 
 
 
(4) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass Beschäftigte nur die 
Arbeitsmittel verwenden, die er ihnen zur Verfügung gestellt hat oder deren 
Verwendung er ihnen ausdrücklich gestattet hat.  
 
 
 
§ 6 Grundlegende Schutzmaßnahmen bei der Verwendung von 
Arbeitsmitteln   
(1) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass die Arbeitsmittel sicher 
verwendet und dabei die Grundsätze der Ergonomie beachtet werden. 
Dabei ist Anhang 1 zu beachten. Die Verwendung der Arbeitsmittel ist so zu 
gestalten und zu organisieren, dass Belastungen und 
Fehlbeanspruchungen, die die Gesundheit und die Sicherheit der 
Beschäftigten gefährden können, vermieden oder, wenn dies nicht möglich 
ist, auf ein Mindestmaß reduziert werden. Der Arbeitgeber hat darauf zu 
achten, dass die Beschäftigten in der Lage sind, die Arbeitsmittel zu 
verwenden, ohne sich oder andere Personen zu gefährden. Insbesondere 
sind folgende Grundsätze einer menschengerechten Gestaltung der Arbeit 
zu berücksichtigen: 
 
1. die Arbeitsmittel einschließlich ihrer Schnittstelle zum Menschen 

müssen an die körperlichen Eigenschaften und die Kompetenz der 
Beschäftigten angepasst sein sowie biomechanische Belastungen bei 
der Verwendung vermieden sein. Zu berücksichtigen sind hierbei die 
Arbeitsumgebung, die Lage der Zugriffstellen und des Schwerpunktes 

Da Sie für den Eigenbau nach 9. 
ProdSV jedoch »Hersteller« sind, 
gelten alle für Hersteller geltenden 
Anforderungen auch dafür. 

Hier geht es um selbst mitgebrachte 
Arbeitsmittel.  

> Können Sie das jetzt schon sicher-
stellen  oder brauchen Sie ein neues 
Verfahren? 

Neu: Ergonomische Aspekte! 
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des Arbeitsmittels, die erforderliche Körperhaltung, die 
Körperbewegung, die Entfernung zum Körper, die benötigte 
persönliche Schutzausrüstung sowie die psychische Belastung der 
Beschäftigten, 

 
2. die Beschäftigten müssen über einen ausreichenden 

Bewegungsfreiraum verfügen, 
 
3. es sind ein Arbeitstempo und ein Arbeitsrhythmus zu vermeiden, die zu 

Gefährdungen der Beschäftigten führen können, 
 
4. es sind Bedien- und Überwachungstätigkeiten zu vermeiden, die eine 

uneingeschränkte und dauernde Aufmerksamkeit erfordern.  
 
(2) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass vorhandene 
Schutzeinrichtungen und zur Verfügung gestellte persönliche 
Schutzausrüstungen verwendet werden, dass erforderliche Schutz- oder 
Sicherheitseinrichtungen funktionsfähig sind und nicht auf einfache Weise 
manipuliert oder umgangen werden. Der Arbeitgeber hat ferner durch 
geeignete Maßnahmen dafür zu sorgen, dass Beschäftigte bei der 
Verwendung der Arbeitsmittel die nach § 12 erhaltenen Informationen 
sowie Kennzeichnungen und Gefahrenhinweise beachten.  
 
(3) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass 
 
1. die Errichtung von Arbeitsmitteln, der Auf- und Abbau, die Erprobung 

sowie die Instandhaltung und Prüfung von Arbeitsmitteln unter 
Berücksichtigung der sicherheitsrelevanten Aufstellungs- und 
Umgebungsbedingungen nach dem Stand der Technik erfolgen und 
sicher durchgeführt werden, 

 
2. erforderliche Sicherheits- und Schutzabstände eingehalten werden und 
 
3. alle verwendeten oder erzeugten Energieformen und Materialien sicher 

zu- und abgeführt werden können.  
 
Werden Arbeitsmittel im Freien verwendet, hat der Arbeitgeber dafür zu 
sorgen, dass die sichere Verwendung der Arbeitsmittel ungeachtet der 
Witterungsverhältnisse stets gewährleistet ist.  
 
 

Siehe dazu auch ASR A1.2 

Die beiden Punkte zielen klar auf 
psychische Belastung bei der Arbeit 
ab. 

Explizite Anforderung an den Arbeit-
geber, Manipulation von Sicherheits-
einrichtungen durch regelmäßige 
Kontrollen zu unterbinden. 

Stichwort »Außergewöhnliche Be-
triebszustände«, die Sie in der Ge-
fährdungsbeurteilung ebenfalls be-
rücksichtigen müssen. 

Das Freischalten und Spannungsfrei 
halten ist hier explizit nicht nur auf 
elektrische Energie beschränkt!  
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§ 7 Vereinfachte Vorgehensweise bei der Verwendung von 
Arbeitsmitteln 
(1) Der Arbeitgeber kann auf weitere Maßnahmen nach den §§ 8 und 9 
verzichten, wenn sich aus der Gefährdungsbeurteilung ergibt, dass 
 
1. die Arbeitsmittel mindestens den sicherheitstechnischen 

Anforderungen der für sie zum Zeitpunkt der Verwendung geltenden 
Rechtsvorschriften zum Bereitstellen von Arbeitsmitteln auf dem 
Markt entsprechen, 

 
2. die Arbeitsmittel ausschließlich bestimmungsgemäß entsprechend den 

Vorgaben des Herstellers verwendet werden, 
 
3. keine zusätzlichen Gefährdungen der Beschäftigten unter 

Berücksichtigung der Arbeitsumgebung, der Arbeitsgegenstände, der 
Arbeitsabläufe sowie der Dauer und der zeitlichen Lage der Arbeitszeit 
auftreten und 

 
4. Instandhaltungsmaßnahmen [...] getroffen und Prüfungen [...] 

durchgeführt werden.  
 
 
§ 8 Schutzmaßnahmen bei Gefährdungen durch Energien, Ingangsetzen 
und Stillsetzen 
 
 
§ 9 Weitere Schutzmaßnahmen bei der Verwendung von Arbeitsmitteln. 
(1) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass Arbeitsmittel unter 
Berücksichtigung der zu erwartenden Betriebsbedingungen so verwendet 
werden, dass Beschäftigte gegen vorhersehbare Gefährdungen 
ausreichend geschützt sind. [...] 
 
(4) Werden Arbeitsmittel in Bereichen mit gefährlicher explosionsfähiger 
Atmosphäre verwendet oder kommt es durch deren Verwendung zur 
Bildung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre, müssen unter 
Beachtung der Gefahrstoffverordnung die erforderlichen 
Schutzmaßnahmen getroffen werden, insbesondere sind die für die 
jeweilige Zone geeigneten Geräte und Schutzsysteme [...] einzusetzen. 
Diese Schutzmaßnahmen sind vor der erstmaligen Verwendung der 
Arbeitsmittel im Explosionsschutzdokument nach § 6 Absatz 8 der 
Gefahrstoffverordnung zu dokumentieren. 
 
(5) Soweit nach der Gefährdungsbeurteilung erforderlich, müssen an 
Arbeitsmitteln oder in deren Gefahrenbereich ausreichende, verständliche 

Das ist der »Wir lassen die Kirche im 
Dorf«-Paragraf. Das heißt, besondere 
Schutzmaßnahmen nur für besonde-
re Gefährdungen. 

Allerdings sollten Sie bedenken, dass 
Sie nicht kurz mal pauschal alles auf 
»halb so wild« einstufen können, 
sondern dass dafür ebenfalls die ent-
sprechende Dokumentation vorliegen 
muss (siehe vorn im § 3 Abs. 9). 

> ausschließlich materielle Anforde-
rungen. Zusammen mit dem § 9 ent-
spricht das im Wesentlichen dem 
früheren Anhang 1 der BetrSichV. 

Das Explosionsschutzdokument ist in 
die GefStoffV umgezogen. 
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und gut wahrnehmbare Sicherheitskennzeichnungen und 
Gefahrenhinweise sowie Einrichtungen zur angemessenen, 
unmissverständlichen und leicht wahrnehmbaren Warnung im Gefahrenfall 
vorhanden sein. 
 
 
§ 10 Instandhaltung und Änderung von Arbeitsmitteln 
(1) Der Arbeitgeber hat Instandhaltungsmaßnahmen zu treffen, damit die 
Arbeitsmittel während der gesamten Verwendungsdauer den für sie 
geltenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen entsprechen 
und in einem sicheren Zustand erhalten werden. Dabei sind die Angaben 
des Herstellers zu berücksichtigen. Notwendige 
Instandhaltungsmaßnahmen nach Satz 1 sind unverzüglich durchzuführen 
und die dabei erforderlichen Schutzmaßnahmen zu treffen. 
 
(2) Der Arbeitgeber hat Instandhaltungsmaßnahmen auf der Grundlage 
einer Gefährdungsbeurteilung sicher durchführen zu lassen und dabei die 
Betriebsanleitung des Herstellers zu berücksichtigen. 
Instandhaltungsmaßnahmen dürfen nur von fachkundigen, beauftragten 
und unterwiesenen Beschäftigten oder von sonstigen für die Durchführung 
der Instandhaltungsarbeiten geeigneten Auftragnehmern mit 
vergleichbarer Qualifikation durchgeführt werden. 
 
(3) Der Arbeitgeber hat alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, damit 
Instandhaltungsarbeiten sicher durchgeführt werden können. Dabei hat er 
insbesondere 
 
1. die Verantwortlichkeiten für die Durchführung der erforderlichen 

Sicherungsmaßnahmen festzulegen, 
 
2. eine ausreichende Kommunikation zwischen Bedien- und 

Instandhaltungspersonal sicherzustellen, 
 
3. den Arbeitsbereich während der Instandhaltungsarbeiten abzusichern, 
 
4. das Betreten des Arbeitsbereichs durch Unbefugte zu verhindern, 

soweit das nach der Gefährdungsbeurteilung erforderlich ist, 
 
5. sichere Zugänge für das Instandhaltungspersonal vorzusehen, 
 
6. Gefährdungen durch bewegte oder angehobene Arbeitsmittel oder 

deren Teile sowie durch gefährliche Energien oder Stoffe zu 
vermeiden, 

 

Da diese expliziten und sehr dezidier-
ten Anforderungen an Instandhal-
tungsarbeiten nun hier in einer Ver-
ordnung (und nicht in Technischen 
Regeln) stehen, bekommen Sie noch 
mal ein anderes Gewicht. 

Also: haben Sie entsprechende was-
serdichte Verfahren im Einsatz und 
sind die Arbeitsbedingungen in Ge-
fährdungsbeurteilungen ausreichend 
berücksichtigt? 

Stichwort: »Lock out - tag out« oder 
auf Deutsch etwas umständlicher: 
»Spannungsfrei schalten und span-
nungsfreien Zustand sicherstellen.« - 
und zwar nicht nur für elektrische 
Energie (siehe § 6 Abs. 3), sowie hier 
im Absatz 3 Nr. 6). 
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7. dafür zu sorgen, dass Einrichtungen vorhanden sind, mit denen 
Energien beseitigt werden können, die nach einer Trennung des 
instand zu haltenden Arbeitsmittels von Energiequellen noch 
gespeichert sind; diese Einrichtungen sind entsprechend zu 
kennzeichnen, 

 
8. sichere Arbeitsverfahren für solche Arbeitsbedingungen festzulegen, 

die vom Normalzustand abweichen, 
 
9. erforderliche Warn- und Gefahrenhinweise bezogen auf 

Instandhaltungsarbeiten an den Arbeitsmitteln zur Verfügung zu 
stellen, 

 
10. dafür zu sorgen, dass nur geeignete Geräte und Werkzeuge und eine 

geeignete persönliche Schutzausrüstung verwendet werden, 
 
11. bei Auftreten oder Bildung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre 

Schutzmaßnahmen entsprechend § 9 Absatz 4 Satz 1 zu treffen, 
 
12. Systeme für die Freigabe bestimmter Arbeiten anzuwenden.  
 
(4) Werden bei Instandhaltungsmaßnahmen an Arbeitsmitteln die für den 
Normalbetrieb getroffenen technischen Schutzmaßnahmen ganz oder 
teilweise außer Betrieb gesetzt oder müssen solche Arbeiten unter 
Gefährdung durch Energie durchgeführt werden, so ist die Sicherheit der 
Beschäftigten während der Dauer dieser Arbeiten durch andere geeignete 
Maßnahmen zu gewährleisten. 
 
(5) Werden Änderungen an Arbeitsmitteln durchgeführt, gelten die Absätze 
1 bis 3 entsprechend. Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die 
geänderten Arbeitsmittel die Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzanforderungen nach § 5 Absatz 1 und 2 erfüllen. Bei 
Änderungen von Arbeitsmitteln hat der Arbeitgeber zu beurteilen, ob es 
sich um prüfpflichtige Änderungen handelt. Er hat auch zu beurteilen, ob er 
bei den Änderungen von Arbeitsmitteln Herstellerpflichten zu beachten 
hat, die sich aus anderen Rechtsvorschriften, insbesondere dem 
Produktsicherheitsgesetz oder einer Verordnung nach § 8 Absatz 1 des 
Produktsicherheitsgesetzes ergeben.  
 
 
§ 11 Besondere Betriebszustände, Betriebsstörungen und Unfälle   
(1) Der Arbeitgeber hat Maßnahmen zu ergreifen, durch die unzulässige 
oder instabile Betriebszustände von Arbeitsmitteln verhindert werden. 
Können instabile Zustände nicht sicher verhindert werden, hat der 
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Arbeitgeber Maßnahmen zu ihrer Beherrschung zu treffen. Die Sätze 1 und 
2 gelten insbesondere für An- und Abfahr- sowie Erprobungsvorgänge. 
 
(2) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass Beschäftigte und andere 
Personen bei einem Unfall oder bei einem Notfall unverzüglich gerettet und 
ärztlich versorgt werden können. Dies schließt die Bereitstellung 
geeigneter Zugänge zu den Arbeitsmitteln und in diese sowie die 
Bereitstellung erforderlicher Befestigungsmöglichkeiten für 
Rettungseinrichtungen an und in den Arbeitsmitteln ein. Im Notfall müssen 
Zugangssperren gefahrlos selbsttätig in einen sicheren Bereich öffnen. Ist 
dies nicht möglich, müssen Zugangssperren über eine Notentriegelung 
leicht zu öffnen sein, wobei an der Notentriegelung und an der 
Zugangssperre auf die noch bestehenden Gefahren besonders hingewiesen 
werden muss. Besteht die Möglichkeit, in ein Arbeitsmittel eingezogen zu 
werden, muss die Rettung eingezogener Personen möglich sein. 
 
(3) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass die notwendigen 
Informationen über Maßnahmen bei Notfällen zur Verfügung stehen. Die 
Informationen müssen auch Rettungsdiensten zur Verfügung stehen, 
soweit sie für Rettungseinsätze benötigt werden. Zu den Informationen 
zählen: 
 
1. eine Vorabmitteilung über einschlägige Gefährdungen bei der Arbeit, 

über Maßnahmen zur Feststellung von Gefährdungen sowie über 
Vorsichtsmaßregeln und Verfahren, damit die Rettungsdienste ihre 
eigenen Abhilfe- und Sicherheitsmaßnahmen vorbereiten können, 

 
2. Informationen über einschlägige und spezifische Gefährdungen, die bei 

einem Unfall oder Notfall auftreten können, einschließlich der 
Informationen über die Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2.  

 
Treten durch besondere Betriebszustände oder Betriebsstörungen 
Gefährdungen auf, hat der Arbeitgeber dafür zu sorgen, dass dies durch 
Warneinrichtungen angezeigt wird. 
 
(4) Werden bei Rüst-, Einrichtungs- und Erprobungsarbeiten oder 
vergleichbaren Arbeiten an Arbeitsmitteln die für den Normalbetrieb 
getroffenen technischen Schutzmaßnahmen ganz oder teilweise außer 
Betrieb gesetzt oder müssen solche Arbeiten unter Gefährdung durch 
Energie durchgeführt werden, so ist die Sicherheit der Beschäftigten 
während der Dauer dieser Arbeiten durch andere geeignete Maßnahmen zu 
gewährleisten. Die Arbeiten nach Satz 1 dürfen nur von fachkundigen 
Personen durchgeführt werden. 
 

Quercheck:  

Sind Ihre Anlagen entsprechend zu-
gänglich? 

Sind vielleicht Übungen erforderlich? 

Quercheck: 

Müssen Ihre Notfallmaßnahmen 
angepasst werden? 

Müssen Mitarbeiter diesbezüglich 
(erneut) unterwiesen werden? 

Quercheck: 

Ist das gewährleistet? 

Sind die Mitarbeiter tatsächlich fach-
kundig? - Fremdfirmen-Mitarbeiter 
und Springer sind das in der Regel 
nicht. 
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(5) Insbesondere bei Rüst- und Einrichtungsarbeiten, der Erprobung und der 
Prüfung von Arbeitsmitteln sowie bei der Fehlersuche sind 
Gefahrenbereiche festzulegen. Ist ein Aufenthalt im Gefahrenbereich von 
Arbeitsmitteln erforderlich, sind auf der Grundlage der 
Gefährdungsbeurteilung weitere Maßnahmen zu treffen, welche die 
Sicherheit der Beschäftigten gewährleisten.  
 
 
§ 12 Unterweisung und besondere Beauftragung von Beschäftigten   
(1) Bevor Beschäftigte Arbeitsmittel erstmalig verwenden, hat der 
Arbeitgeber ihnen ausreichende und angemessene Informationen anhand 
der Gefährdungsbeurteilung in einer für die Beschäftigten verständlichen 
Form und Sprache zur Verfügung zu stellen über 
 
1. vorhandene Gefährdungen bei der Verwendung von Arbeitsmitteln 

einschließlich damit verbundener Gefährdungen durch die 
Arbeitsumgebung, 

2. erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregelungen und 
3. Maßnahmen bei Betriebsstörungen, Unfällen und zur Ersten Hilfe bei 

Notfällen.  
 
Der Arbeitgeber hat die Beschäftigten vor Aufnahme der Verwendung von 
Arbeitsmitteln tätigkeitsbezogen anhand der Informationen nach Satz 1 zu 
unterweisen. Danach hat er in regelmäßigen Abständen, mindestens 
jedoch einmal jährlich, weitere Unterweisungen durchzuführen. Das Datum 
einer jeden Unterweisung und die Namen der Unterwiesenen hat er 
schriftlich festzuhalten. 
 
(2) Bevor Beschäftigte Arbeitsmittel erstmalig verwenden, hat der 
Arbeitgeber ihnen eine schriftliche Betriebsanweisung für die Verwendung 
eines Arbeitsmittels zur Verfügung zu stellen. Satz 1 gilt nicht für einfache 
Arbeitsmittel, für die nach § 3 Absatz 4 des Produktsicherheitsgesetzes 
nach den Vorschriften zum Bereitstellen auf dem Markt eine 
Gebrauchsanleitung nicht mitgeliefert werden muss. Anstelle einer 
Betriebsanweisung kann der Arbeitgeber auch eine mitgelieferte 
Gebrauchsanleitung zur Verfügung stellen, wenn diese Informationen 
enthält, die einer Betriebsanweisung entsprechen. Die Betriebsanweisung 
oder die Gebrauchsanleitung muss in einer für die Beschäftigten 
verständlichen Form und Sprache abgefasst sein und den Beschäftigten an 
geeigneter Stelle zur Verfügung stehen. Die Betriebsanweisung oder 
Bedienungsanleitung ist auch bei der regelmäßig wiederkehrenden 
Unterweisung nach § 12 des Arbeitsschutzgesetzes in Bezug zu nehmen. 
Die Betriebsanweisungen müssen bei sicherheitsrelevanten Änderungen 
der Arbeitsbedingungen aktualisiert werden. 

Nun, das kennen Sie ja schon. 

Quercheck: Alle Anforderungen um-
gesetzt? 

... und das kennen Sie auch schon. 

Quercheck: Alle Anforderungen um-
gesetzt? 
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(3) Ist die Verwendung von Arbeitsmitteln mit besonderen Gefährdungen 
verbunden, hat der Arbeitgeber dafür zu sorgen, dass diese nur von hierzu 
beauftragten Beschäftigten verwendet werden.  
 
 
 
§ 13 Zusammenarbeit verschiedener Arbeitgeber 
(1) Beabsichtigt der Arbeitgeber, in seinem Betrieb Arbeiten durch eine 
betriebsfremde Person (Auftragnehmer) durchführen zu lassen, so darf er 
dafür nur solche Auftragnehmer heranziehen, die über die für die geplanten 
Arbeiten erforderliche Fachkunde verfügen. Der Arbeitgeber als 
Auftraggeber hat die Auftragnehmer, die ihrerseits Arbeitgeber sind, über 
die von seinen Arbeitsmitteln ausgehenden Gefährdungen und über 
spezifische Verhaltensregeln zu informieren. Der Auftragnehmer hat den 
Auftraggeber und andere Arbeitgeber über Gefährdungen durch seine 
Arbeiten für Beschäftigte des Auftraggebers und anderer Arbeitgeber zu 
informieren. 
 
(2) Kann eine Gefährdung von Beschäftigten anderer Arbeitgeber nicht 
ausgeschlossen werden, so haben alle betroffenen Arbeitgeber bei ihren 
Gefährdungsbeurteilungen zusammenzuwirken und die 
Schutzmaßnahmen so abzustimmen und durchzuführen, dass diese 
wirksam sind. Jeder Arbeitgeber ist dafür verantwortlich, dass seine 
Beschäftigten die gemeinsam festgelegten Schutzmaßnahmen anwenden. 
 
(3) Besteht bei der Verwendung von Arbeitsmitteln eine erhöhte 
Gefährdung von Beschäftigten anderer Arbeitgeber, ist für die Abstimmung 
der jeweils erforderlichen Schutzmaßnahmen durch die beteiligten 
Arbeitgeber ein Koordinator/eine Koordinatorin schriftlich zu bestellen. 
Sofern aufgrund anderer Arbeitsschutzvorschriften bereits ein 
Koordinator/eine Koordinatorin bestellt ist, kann dieser/diese auch die 
Koordinationsaufgaben nach dieser Verordnung übernehmen. Dem 
Koordinator/der Koordinatorin sind von den beteiligten Arbeitgebern alle 
erforderlichen sicherheitsrelevanten Informationen sowie Informationen zu 
den festgelegten Schutzmaßnahmen zur Verfügung zu stellen. Die 
Bestellung eines Koordinators/einer Koordinatorin entbindet die 
Arbeitgeber nicht von ihrer Verantwortung nach dieser Verordnung. 
 
 
§ 14 Prüfung von Arbeitsmitteln   
(1) Der Arbeitgeber hat Arbeitsmittel, deren Sicherheit von den 
Montagebedingungen abhängt, vor der erstmaligen Verwendung von einer 
zur Prüfung befähigten Person prüfen zu lassen. Die Prüfung umfasst 

Gibt es eine Übersicht, über Arbeits-
mittel mit »besonderen Gefahren«? 
Haben Sie die entsprechenden Beauf-
tragungen vorgenommen? 

Die Anforderung ist nicht neu, aber 
neu und präziser formuliert: 

1. Sie unterweisen den Auftrag-
nehmer 

2. Auftragnehmer unterweist Sie. 

3. Gemeinsame Gefährdungsbeur-
teilung 

> Und wie wird das bei Ihnen gehand-
habt? 

Das kennen Sie möglicherweise be-
reits von der Baustellenverordnung. 
Gilt aber auch zum Beispiel für Mon-
tagearbeiten, Errichtung und Inbe-
triebnahme. 

Können Sie das sicherstellen? Sieht 
Ihr Abnahmeprozess Liefe-
rant/Betreiber so etwas vor? 
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Folgendes: 
 
1. die Kontrolle der vorschriftsmäßigen Montage oder Installation und der 

sicheren Funktion dieser Arbeitsmittel, 
2. die rechtzeitige Feststellung von Schäden, 
3. die Feststellung, ob die getroffenen sicherheitstechnischen 

Maßnahmen wirksam sind.  
 
Prüfinhalte, die im Rahmen eines Konformitätsbewertungsverfahrens 
geprüft und dokumentiert wurden, müssen nicht erneut geprüft werden. 
Die Prüfung muss vor jeder Inbetriebnahme nach einer Montage 
stattfinden. 
 
(2) Arbeitsmittel, die Schäden verursachenden Einflüssen ausgesetzt sind, 
die zu Gefährdungen der Beschäftigten führen können, hat der Arbeitgeber 
wiederkehrend von einer zur Prüfung befähigten Person prüfen zu lassen. 
Die Prüfung muss entsprechend den nach § 3 Absatz 6 ermittelten Fristen 
stattfinden. Ergibt die Prüfung, dass die Anlage nicht bis zu der nach § 3 
Absatz 6 ermittelten nächsten wiederkehrenden Prüfung sicher betrieben 
werden kann, ist die Prüffrist neu festzulegen. 
 
(3) Arbeitsmittel, die von Änderungen oder außergewöhnlichen Ereignissen 
betroffen sind, die schädigende Auswirkungen auf ihre Sicherheit haben 
können, durch die Beschäftigte gefährdet werden können, hat der 
Arbeitgeber unverzüglich einer außerordentlichen Prüfung durch eine zur 
Prüfung befähigte Person unterziehen zu lassen. Außergewöhnliche 
Ereignisse können insbesondere Unfälle, längere Zeiträume der 
Nichtverwendung der Arbeitsmittel oder Naturereignisse sein. 
 
(4) Die in Anhang 3 genannten Arbeitsmittel hat der Arbeitgeber auf ihren 
sicheren Zustand und auf ihre sichere Funktion umfassend prüfen zu lassen: 
 
1. vor ihrer erstmaligen Inbetriebnahme, 
2. vor Wiederinbetriebnahme nach prüfpflichtigen Änderungen und 
3. wiederkehrend nach Maßgabe der in Anhang 3 genannten Vorgaben.  
 
 (5) Der Fälligkeitstermin von wiederkehrenden Prüfungen wird jeweils mit 
dem Monat und dem Jahr angegeben. Die Frist für die nächste 
wiederkehrende Prüfung beginnt mit dem Fälligkeitstermin der letzten 
Prüfung. Wird eine Prüfung vor dem Fälligkeitstermin durchgeführt, 
beginnt die Frist für die nächste Prüfung mit dem Monat und Jahr der 
Durchführung. Für Arbeitsmittel mit einer Prüffrist von mehr als zwei 
Jahren gilt Satz 3 nur, wenn die Prüfung mehr als zwei Monate vor dem 
Fälligkeitstermin durchgeführt wird. Ist ein Arbeitsmittel zum 

Haben Sie Kriterien für Ihren Betrieb 
festgelegt, zum Beispiel bei den ne-
benstehenden Beispielen. 
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Fälligkeitstermin der wiederkehrenden Prüfung außer Betrieb gesetzt, so 
darf es erst wieder in Betrieb genommen werden, nachdem diese Prüfung 
durchgeführt worden ist; in diesem Fall beginnt die Frist für die nächste 
wiederkehrende Prüfung mit dem Termin der Prüfung.  
Eine wiederkehrende Prüfung gilt als fristgerecht durchgeführt, wenn sie 
spätestens zwei Monate nach dem Fälligkeitstermin durchgeführt wurde. 
 
(6) Zur Prüfung befähigte Personen nach § 2 Absatz 6 unterliegen bei der 
Durchführung der nach dieser Verordnung vorgeschriebenen Prüfungen 
keinen fachlichen Weisungen durch den Arbeitgeber. Zur Prüfung befähigte 
Personen dürfen vom Arbeitgeber wegen ihrer Prüftätigkeit nicht 
benachteiligt werden. 
 
(7) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass das Ergebnis der Prüfung nach 
den Absätzen 1 bis 4 aufgezeichnet und mindestens bis zur nächsten 
Prüfung aufbewahrt wird. Dabei hat er dafür zu sorgen, dass die 
Aufzeichnungen nach Satz 1 mindestens Auskunft geben über: 
 
1. Art der Prüfung, 
2. Prüfumfang und 
3. Ergebnis der Prüfung.  
 
Aufzeichnungen können auch in elektronischer Form aufbewahrt werden. 
Werden Arbeitsmittel nach den Absätzen 1 und 2 sowie Anhang 3 an 
unterschiedlichen Betriebsorten verwendet, ist ein Nachweis über die 
Durchführung der letzten Prüfung vorzuhalten. 
 
 
§ 15 Prüfung vor Inbetriebnahme und vor Wiederinbetriebnahme nach 
prüfpflichtigen Änderungen   
(1) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass überwachungsbedürftige 
Anlagen vor erstmaliger Inbetriebnahme und vor Wiederinbetriebnahme 
nach prüfpflichtigen Änderungen nach Maßgabe der in Anhang 2 
genannten Vorgaben geprüft werden. Bei der Prüfung ist festzustellen, 
 
1. ob die für die Prüfung benötigten technischen Unterlagen, wie 

beispielsweise eine EG-Konformitätserklärung, vorhanden sind und ihr 
Inhalt plausibel ist und 

 
2. ob die Anlage einschließlich der Anlagenteile entsprechend dieser 

Verordnung errichtet ist und sich auch unter Berücksichtigung der 
Aufstellbedingungen in einem sicheren Zustand befindet.  

 

Ich könnte mir vorstellen, dass hier 
ein Auditor drauf schauen wird.  

Das ist neu bzw. in der Form neu 
formuliert.  

Wissen das Ihre »befähigten Perso-
nen«? Handeln Sie danach? 

Quercheck: Was sagen die Aufbe-
wahrungsfristen in Ihrer Manage-
ment-Dokumentation? 
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Die Prüfung ist nach Maßgabe der in Anhang 2 genannten Vorgaben 
durchzuführen. Prüfinhalte, die im Rahmen von 
Konformitätsbewertungsverfahren geprüft und dokumentiert wurden, 
müssen nicht erneut geprüft werden. [...] 
 
(3) Die Prüfungen nach Absatz 1 sind von einer zugelassenen 
Überwachungsstelle nach Anhang 2 Abschnitt 1 durchzuführen. Sofern dies 
in Anhang 2 Abschnitt 2, 3 oder 4 vorgesehen ist, können die Prüfungen 
nach Satz 1 auch von einer zur Prüfung befähigten Person durchgeführt 
werden.  
 
 
§ 16 Wiederkehrende Prüfung 
(1) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass überwachungsbedürftige 
Anlagen nach Maßgabe der in Anhang 2 genannten Vorgaben 
wiederkehrend auf ihren sicheren Zustand hinsichtlich des Betriebs geprüft 
werden. 
 
(2) Bei der wiederkehrenden Prüfung ist auch zu überprüfen, ob die Frist für 
die nächste wiederkehrende Prüfung nach § 3 Absatz 6 zutreffend 
festgelegt wurde. Im Streitfall entscheidet die zuständige Behörde. 
 
(3) § 14 Absatz 5 gilt entsprechend. Ist eine behördlich angeordnete Prüfung 
durchgeführt worden, so beginnt die Frist für eine wiederkehrende Prüfung 
mit Monat und Jahr der Durchführung dieser Prüfung, wenn diese der 
wiederkehrenden Prüfung entspricht. 
 
(4) § 15 Absatz 3 gilt entsprechend.  
 
 
§ 17 Prüfaufzeichnungen und -bescheinigungen   
(1) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass das Ergebnis der Prüfung nach 
den §§ 15 und 16 aufgezeichnet wird. Sofern die Prüfung von einer 
zugelassenen Überwachungsstelle durchzuführen ist, ist von dieser eine 
Prüfbescheinigung über das Ergebnis der Prüfung zu fordern. 
Aufzeichnungen und Prüfbescheinigungen müssen mindestens Auskunft 
geben über 
 
1. Anlagenidentifikation, 
2. Prüfdatum, 
3. Art der Prüfung, 
4. Prüfungsgrundlagen, 
5. Prüfumfang, 
6. Wirksamkeit und Funktion der getroffenen Schutzmaßnahmen, 

Die Prüfdokumentation ist Betreiber-
pflicht! Sie müssen diese gegebenen-
falls von der zugelassenen Überwa-
chungsstelle einfordern. 

Kontrollieren Sie auch, ob die neben-
stehenden Inhalte enthalten sind. 
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7. Ergebnis der Prüfung und 
8. Frist bis zur nächsten wiederkehrenden Prüfung nach § 16 Absatz 2.  
 
Aufzeichnungen und Prüfbescheinigungen sind während der gesamten 
Verwendungsdauer am Betriebsort der überwachungsbedürftigen Anlage 
aufzubewahren und der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen. 
Sie können auch in elektronischer Form aufbewahrt werden. 
 
(2) Unbeschadet der Aufzeichnungen und Prüfbescheinigungen nach 
Absatz 1 muss in der Kabine von Aufzugsanlagen eine Kennzeichnung, zum 
Beispiel in Form einer Prüfplakette, deutlich sichtbar und dauerhaft 
angebracht sein, aus der sich Monat und Jahr der nächsten 
wiederkehrenden Prüfung sowie der festlegenden Stelle ergibt.  
 
 
§ 18 Erlaubnispflicht   
(1) Die Errichtung und der Betrieb sowie die Änderungen der Bauart oder 
Betriebsweise, welche die Sicherheit der Anlage beeinflussen, folgender 
Anlagen bedürfen der Erlaubnis der zuständigen Behörde: 
 
1. Dampfkesselanlagen nach Anhang 2 Abschnitt 4 Nummer 2.1 Satz 1 

Buchstabe a, die nach Artikel 13 in Verbindung mit Anhang II 
Diagramm 5 der Richtlinie 2014/68/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Harmonisierung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von 
Druckgeräten auf dem Markt (ABl. Nr. L 189 vom 27.06.2014 S. 164) in 
die Kategorie IV einzustufen sind, 

 
2. Anlagen mit Druckgeräten nach Anhang 2 Abschnitt 4 Nummer 2.1 

Satz 1 Buchstabe c, in denen ortsbewegliche Druckgeräte mit einer 
Füllkapazität von mehr als 10 Kilogramm je Stunde mit Druckgasen zur 
Abgabe an Andere befüllt werden, 

 
3. ortsfeste Anlagen einschließlich der Lager- und Vorratsbehälter zum 

Befüllen von Land-, Wasser- und Luftfahrzeugen mit entzündbaren 
Gasen im Sinne von Anhang I Nummer 2.2 der Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. 
Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung 
von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der 
Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (ABl. Nr. L 353 vom 31.12.2008 S. 1) zur 
Verwendung als Treib- oder Brennstoff (Gasfüllanlagen), 

 

Hier hat es einige Änderungen gege-
ben.  

  Bitte prüfen Sie, ob Sie Anlagen 
haben, die neu der Erlaubnispflicht 
unterliegen. 

Übergangsvorschriften für Anlagen, 
die nun unter die Erlaubnispflicht 
fallen, sieht § 24 nicht vor. 

Allerdings sagt § 24: Der Weiterbe-
trieb einer erlaubnisbedürftigen An-
lage, die vor dem 1. Juni 2015 befugt 
errichtet und verwendet wurde, ist 
zulässig. Eine Erlaubnis, die nach dem 
bis dahin geltenden Recht erteilt 
wurde, gilt als Erlaubnis im Sinne 
dieser Verordnung. 
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4. Räume oder Bereiche einschließlich der in ihnen vorgesehenen 
ortsfesten Behälter und sonstiger Lagereinrichtungen, die dazu 
bestimmt sind, dass in ihnen entzündbare Flüssigkeiten mit einem 
Gesamtrauminhalt von mehr als 10.000 Litern gelagert werden 
(Lageranlagen), soweit Räume oder Bereiche nicht zu Anlagen nach 
den Nummern 5 bis 8 gehören, 

 
5. ortsfest errichtete oder dauerhaft am gleichen Ort verwendete Anlagen 

mit einer Umschlagkapazität von mehr als 1.000 Litern je Stunde, die 
dazu bestimmt sind, dass in ihnen Transportbehälter mit entzündbaren 
Flüssigkeiten befüllt werden (Füllstellen), 

 
6. ortsfeste Anlagen für die Betankung von Land-, Wasser- und 

Luftfahrzeugen mit entzündbaren Flüssigkeiten (Tankstellen), 
 
7. ortsfeste Anlagen oder Bereiche auf Flugfeldern, in denen 

Kraftstoffbehälter von Luftfahrzeugen aus Hydrantenanlagen mit 
entzündbaren Flüssigkeiten befüllt werden 
(Flugfeldbetankungsanlagen), 

 
8. Anlagen für die Betankung von Land-, Wasser- und Luftfahrzeugen, bei 

denen Anlagen nach den Nummern 3 und 6 in einem räumlichen oder 
betriebstechnischen Zusammenhang verwendet werden 
(Betankungsanlagen).  

 
Entzündbare Flüssigkeiten nach Satz 1 Nummer 4 bis 6 sind solche nach 
Anhang 1 Nummer 2.6 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, sofern sie einen 
Flammpunkt von weniger als 23 Grad Celsius haben. Zu einer Anlage im 
Sinne des Satzes 1 gehören auch Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen, 
die dem sicheren Betrieb dieser Anlage dienen. 
 
(3) Die Erlaubnis ist schriftlich zu beantragen. Ein Antrag auf eine 
Teilerlaubnis ist möglich. Dem Antrag sind alle Unterlagen beizufügen, die 
für die Beurteilung des Antrages notwendig sind. Aus den Unterlagen muss 
hervorgehen, dass Aufstellung, Bauart und Betriebsweise den 
Anforderungen dieser Verordnung und hinsichtlich des Brand- und 
Explosionsschutzes auch der Gefahrstoffverordnung entsprechen und dass 
die vorgesehenen sicherheitstechnischen Maßnahmen geeignet sind. Den 
Unterlagen ist ein Prüfbericht einer zugelassenen Überwachungsstelle 
beizufügen, in dem bestätigt wird, dass die Anlage bei Einhaltung der in den 
Unterlagen genannten Maßnahmen einschließlich der Prüfungen nach 
Anhang 2 Abschnitt 3 und 4 sicher betrieben werden kann. 
 

Früher hing die Erlaubnisbedürftig-
keit von leichtentzündlich R11 und 
hochentzündlich R12 ab. 

Das heißt, Flammpunkt < 21 °C. 

> Allein durch die neue Einstufung 
kann sich für Sie jetzt eine geänder-
te/neue Erlaubnisbedürftigkeit erge-
ben. 
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(4) Die zuständige Behörde hat die Erlaubnis zu erteilen, wenn die 
vorgesehene Aufstellung, Bauart und Betriebsweise den 
sicherheitstechnischen Anforderungen dieser Verordnung und hinsichtlich 
des Brand- und Explosionsschutzes auch der Gefahrstoffverordnung 
entsprechen. Die Erlaubnis kann beschränkt, befristet, unter Bedingungen 
erteilt sowie mit Auflagen verbunden werden. Die nachträgliche Aufnahme, 
Änderung oder Ergänzung von Auflagen ist zulässig. 
 
(5) Die zuständige Behörde hat über den Antrag innerhalb von drei 
Monaten, nachdem er bei ihr eingegangen ist, zu entscheiden. Die Frist 
kann in begründeten Fällen verlängert werden. Die verlängerte Frist ist 
zusammen mit den Gründen für die Verlängerung dem Antragsteller 
mitzuteilen.  
 
 
§ 19 Mitteilungspflichten, behördliche Ausnahmen 
(1) Der Arbeitgeber hat bei Arbeitsmitteln nach den Anhängen 2 und 3 der 
zuständigen Behörde folgende Ereignisse unverzüglich anzuzeigen: 
 
1. jeden Unfall, bei dem ein Mensch getötet oder erheblich verletzt 

worden ist, und 
2. jeden Schadensfall, bei dem Bauteile oder sicherheitstechnische 

Einrichtungen versagt haben. [...] 
 
(3) Unbeschadet des § 22 des Arbeitsschutzgesetzes hat der Arbeitgeber 
der zuständigen Behörde auf Verlangen Folgendes zu übermitteln: 
 
1. die Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung nach § 3 Absatz 8 und 

die ihr zugrunde liegenden Informationen, 
2. einen Nachweis, dass die Gefährdungsbeurteilung entsprechend den 

Anforderungen nach § 3 Absatz 2 Satz 2 erstellt wurde, 
3. Angaben zu den nach § 13 des Arbeitsschutzgesetzes verantwortlichen 

Personen, 
4. Angaben zu den getroffenen Schutzmaßnahmen einschließlich der 

Betriebsanweisung.  
 
(4) Die zuständige Behörde kann auf schriftlichen Antrag des Arbeitgebers 
Ausnahmen von den §§ 8 bis 11 und Anhang 1 zulassen 
 

Anhang 1 Besondere Vorschriften für bestimmte Arbeitsmittel 
• ... für die Verwendung von mobilen, selbstfahrenden oder nicht selbstfahrenden, Arbeitsmitteln 
• ... für die Verwendung von Arbeitsmitteln zum Heben von Lasten 
• ... für die Verwendung von Arbeitsmitteln zum Heben von nicht geführten Lasten 
• … für die Verwendung von Arbeitsmitteln bei zeitweiligem Arbeiten auf hoch gelegenen Arbeitsplätzen 

Sieht das Ihr Notfallmanagement 
vor? 

Haben Sie die Unterlagen verfügbar? 

Das sind die Linienverantwortlichen 
mit übertragenen Unternehmer-
pflichten. 
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– Allgemeine Mindestanforderungen 
– Besondere Vorschriften für die Verwendung von Gerüsten 
– Besondere Vorschriften für die Verwendung von Leitern 
– Besondere Vorschriften für Zugangs- und Positionierungsverfahren unter Zuhilfenahme von Seilen 

• … für Aufzugsanlagen 
• … für Druckanlagen 
 

Anhang 2 Prüfvorschriften für überwachungsbedürftige Anlagen 
betrifft: 
• Aufzugsanlagen 
• Explosionsgefährdungen 
• Druckanlagen 
 

Anhang 3 Prüfvorschriften für bestimmte Arbeitsmittel 
betrifft: 
• Krane 
• Flüssiggasanlagen 
• Maschinentechnische Arbeitsmittel der Veranstaltungstechnik 
 
 
 
 

  Änderung: GefStoffV »Gefahrstoffverordnung« 
vom 3.2.2015 
 
§ 6 Informationsermittlung und Gefährdungsbeurteilung 
(1) Im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung als Bestandteil der 
Beurteilung der Arbeitsbedingungen [...] hat der Arbeitgeber festzustellen, 
ob die Beschäftigten Tätigkeiten mit Gefahrstoffen ausüben oder ob bei 
Tätigkeiten Gefahrstoffe entstehen oder freigesetzt werden können. Ist 
dies der Fall, so hat er alle hiervon ausgehenden Gefährdungen der 
Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten unter folgenden 
Gesichtspunkten zu beurteilen:  
 
1. gefährliche Eigenschaften der Stoffe oder Zubereitungen, einschließ-

lich ihrer physikalisch-chemischen Wirkungen,  
2. Informationen des Herstellers oder Inverkehrbringers zum Gesund-

heitsschutz und zur Sicherheit insbesondere im Sicherheitsdatenblatt,  
3. Art und Ausmaß der Exposition unter Berücksichtigung aller Expositi-

onswege; dabei sind die Ergebnisse der Messungen und Ermittlungen 
nach § 7 Absatz 8 zu berücksichtigen,  

4. Möglichkeiten einer Substitution,  

Diese nebenstehenden Änderungen 
treten am 1.6.2015 in Kraft. Gleichzei-
tig treten die Vorgänger-Paragrafen 
außer Kraft.  

Alle anderen, hier nicht aufgeführten 
Paragrafen wurden nicht geändert. 

   Führen Sie in der Übergangsszeit 
gegebenenfalls zwei Datensätze zur 
GefStoffV. 

http://www.risolva.de/
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5. Arbeitsbedingungen und Verfahren, einschließlich der Arbeitsmittel 
und der Gefahrstoffmenge,  

6. Arbeitsplatzgrenzwerte und biologische Grenzwerte,  
7. Wirksamkeit der ergriffenen oder zu ergreifenden Schutzmaßnahmen,  
8. Erkenntnisse aus arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen nach 

der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge.  
 
(2) Der Arbeitgeber hat sich die für die Gefährdungsbeurteilung 
notwendigen Informationen beim Inverkehrbringer oder aus anderen, ihm 
mit zumutbarem Aufwand zugänglichen Quellen zu beschaffen. 
Insbesondere hat der Arbeitgeber die Informationen zu beachten, die ihm 
nach Titel IV der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Verfügung gestellt 
werden; dazu gehören Sicherheitsdatenblätter und die Informationen zu 
Stoffen oder Zubereitungen, für die kein Sicherheitsdatenblatt zu erstellen 
ist. Sofern die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 keine Informationspflicht 
vorsieht, hat der Inverkehrbringer dem Arbeitgeber auf Anfrage die für die 
Gefährdungsbeurteilung notwendigen Informationen über die Gefahrstoffe 
zur Verfügung zu stellen.  
 
(3) Stoffe und Zubereitungen, die nicht von einem Inverkehrbringer nach § 4 
Absatz 1 oder Absatz 2 eingestuft und gekennzeichnet worden sind, 
beispielsweise innerbetrieblich hergestellte Stoffe oder Zubereitungen, hat 
der Arbeitgeber selbst einzustufen. Zumindest aber hat er die von den 
Stoffen oder Zubereitungen ausgehenden Gefährdungen der Beschäftigten 
zu ermitteln; dies gilt auch für Gefahrstoffe nach § 2 Absatz 1 Nummer 4.  
 
(4) Der Arbeitgeber hat festzustellen, ob die verwendeten Stoffe, Gemische 
und Erzeugnisse bei Tätigkeiten, auch unter Berücksichtigung verwendeter 
Arbeitsmittel, Verfahren und der Arbeitsumgebung sowie ihrer möglichen 
Wechselwirkungen, zu Brand- oder Explosionsgefährdungen führen 
können. Dabei hat er zu beurteilen, 
 
1. ob gefährliche Mengen oder Konzentrationen von Gefahrstoffen, die zu 

Brand- und Explosionsgefährdungen führen können, auftreten; dabei 
sind sowohl Stoffe und Gemische mit physikalischen Gefährdungen 
nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 wie auch andere Gefahrstoffe, 
die zu Brand- und Explosionsgefährdungen führen können, sowie Stof-
fe, die in gefährlicher Weise miteinander reagieren können, zu berück-
sichtigen, 

 
2. ob Zündquellen oder Bedingungen, die Brände oder Explosionen auslö-

sen können, vorhanden sind und 
 

Keine Änderung am Absatz 1 und 2. 

Keine Änderung am Absatz 3 

Umformulierung und Präzisierung 
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3. ob schädliche Auswirkungen von Bränden oder Explosionen auf die 
Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten möglich sind.  

 
Insbesondere hat er zu ermitteln, ob die Stoffe, Zubereitungen und 
Erzeugnisse auf Grund ihrer Eigenschaften und der Art und Weise, wie sie 
am Arbeitsplatz vorhanden sind oder verwendet werden, explosionsfähige 
Gemische bilden können. Im Fall von nicht atmosphärischen Bedingungen 
sind auch die möglichen Veränderungen der für den Explosionsschutz 
relevanten sicherheitstechnischen Kenngrößen zu ermitteln und zu 
berücksichtigen.  
 
(5) Bei der Gefährdungsbeurteilung sind ferner Tätigkeiten zu 
berücksichtigen, bei denen auch nach Ausschöpfung sämtlicher technischer 
Schutzmaßnahmen die Möglichkeit einer Gefährdung besteht. Dies gilt 
insbesondere für Instandhaltungsarbeiten, einschließlich 
Wartungsarbeiten. Darüber hinaus sind auch andere Tätigkeiten wie 
Bedien- und Überwachungsarbeiten zu berücksichtigen, wenn diese zu 
einer Gefährdung von Beschäftigten durch Gefahrstoffe führen können.  
 
(6) Die mit den Tätigkeiten verbundenen inhalativen, dermalen und 
physikalisch-chemischen Gefährdungen sind unabhängig voneinander zu 
beurteilen und in der Gefährdungsbeurteilung zusammenzuführen. Treten 
bei einer Tätigkeit mehrere Gefahrstoffe gleichzeitig auf, sind Wechsel- 
oder Kombinationswirkungen der Gefahrstoffe, die Einfluss auf die 
Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten haben, bei der 
Gefährdungsbeurteilung zu berücksichtigen, soweit solche Wirkungen 
bekannt sind.  
 
(7) Der Arbeitgeber kann bei der Festlegung der Schutzmaßnahmen eine 
Gefährdungsbeurteilung übernehmen, die ihm der Hersteller oder 
Inverkehrbringer mitgeliefert hat, sofern die Angaben und Festlegungen in 
dieser Gefährdungsbeurteilung den Arbeitsbedingungen und Verfahren, 
einschließlich der Arbeitsmittel und der Gefahrstoffmenge, im eigenen 
Betrieb entsprechen.  
 
(8) Der Arbeitgeber hat die Gefährdungsbeurteilung unabhängig von der 
Zahl der Beschäftigten erstmals vor Aufnahme der Tätigkeit zu 
dokumentieren. Dabei ist Folgendes anzugeben: 
 
1. die Gefährdungen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen, 
 
2. das Ergebnis der Prüfung auf Möglichkeiten einer Substitution nach 

Absatz 1 Satz 2 Nummer 4, 
 

Keine Änderung am Absatz 5. 

Keine Änderung am Absatz 6. 

Keine Änderung am Absatz 7 

http://www.risolva.de/


Infobrief  
Februar 2015  

 

© Risolva GmbH, Carl-Zeiss-Straße 18, 72555 Metzingen, www.risolva.de  Seite 26 von 31 

3. eine Begründung für einen Verzicht auf eine technisch mögliche Substi-
tution, sofern Schutzmaßnahmen nach § 9 oder § 10 zu ergreifen sind, 

 
4. die durchzuführenden Schutzmaßnahmen einschließlich derer, 

 
(a) die wegen der Überschreitung eines Arbeitsplatzgrenzwerts 
zusätzlich ergriffen wurden sowie der geplanten Schutzmaßnahmen, 
die zukünftig ergriffen werden sollen, um den Arbeitsplatzgrenzwert 
einzuhalten, oder 
 
(b) die unter Berücksichtigung eines Beurteilungsmaßstabs für 
krebserzeugende Gefahrstoffe, der nach § 20 Absatz 4 bekannt 
gegeben worden ist, zusätzlich getroffen worden sind oder zukünftig 
getroffen werden sollen (Maßnahmenplan),s  

 
5. eine Begründung, wenn von den nach § 20 Absatz 4 bekannt gegebenen 
Regeln und Erkenntnissen abgewichen wird, und 
 
6. die Ermittlungsergebnisse, die belegen, dass der Arbeitsplatzgrenzwert 
eingehalten wird oder, bei Stoffen ohne Arbeitsplatzgrenzwert, die 
ergriffenen technischen Schutzmaßnahmen wirksam sind.  
 
Im Rahmen der Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung können auch 
vorhandene Gefährdungsbeurteilungen, Dokumente oder andere 
gleichwertige Berichte verwendet werden, die auf Grund von 
Verpflichtungen nach anderen Rechtsvorschriften erstellt worden sind.  
 
(9) Bei der Dokumentation nach Absatz 8 hat der Arbeitgeber in 
Abhängigkeit der Feststellungen nach Absatz 4 die Gefährdungen durch 
gefährliche explosionsfähige Gemische besonders auszuweisen 
(Explosionsschutzdokument). Daraus muss insbesondere hervorgehen, 
 
1. dass die Explosionsgefährdungen ermittelt und einer Bewertung unter-

zogen worden sind, 
 
2. dass angemessene Vorkehrungen getroffen werden, um die Ziele des 

Explosionsschutzes zu erreichen (Darlegung eines Explosionsschutz-
konzeptes), 

 
3. ob und welche Bereiche entsprechend Anhang I Nummer 1.7 in Zonen 

eingeteilt wurden, 
 
4. für welche Bereiche Explosionsschutzmaßnahmen nach § 11 und An-

hang I Nummer 1 getroffen wurden, 

Dieser Satz ist neu. 

Dieser Absatz ist in der Form neu. Er 
beinhaltet das aus der BetrSichV 
»umgezogene« Explosionsschutzdo-
kument und konkretisiert die not-
wendigen Inhalte. 
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5. wie die Vorgaben nach § 15 umgesetzt werden und 

 
6. welche Überprüfungen nach § 7 Absatz 7 und welche Prüfungen zum 

Explosionsschutz nach Anhang 2 Abschnitt 3 der Betriebssicherheits-
verordnung durchzuführen sind.  

 
(10) Bei Tätigkeiten mit geringer Gefährdung nach Absatz 13 kann auf eine 
detaillierte Dokumentation verzichtet werden. Falls in anderen Fällen auf 
eine detaillierte Dokumentation verzichtet wird, ist dies nachvollziehbar zu 
begründen. Die Gefährdungsbeurteilung ist regelmäßig zu überprüfen und 
bei Bedarf zu aktualisieren. Sie ist umgehend zu aktualisieren, wenn 
maßgebliche Veränderungen oder neue Informationen dies erfordern oder 
wenn sich eine Aktualisierung auf Grund der Ergebnisse der 
arbeitsmedizinischen Vorsorge nach der Verordnung zur 
arbeitsmedizinischen Vorsorge als notwendig erweist.  
 
(11) Die Gefährdungsbeurteilung darf nur von fachkundigen Personen 
durchgeführt werden. Verfügt der Arbeitgeber nicht selbst über die 
entsprechenden Kenntnisse, so hat er sich fachkundig beraten zu lassen. 
Fachkundig können insbesondere die Fachkraft für Arbeitssicherheit und 
die Betriebsärztin oder der Betriebsarzt sein.  
 
 
(12) Der Arbeitgeber hat ein Verzeichnis der im Betrieb verwendeten 
Gefahrstoffe zu führen, in dem auf die entsprechenden 
Sicherheitsdatenblätter verwiesen wird. Das Verzeichnis muss mindestens 
folgende Angaben enthalten: 
 
1. Bezeichnung des Gefahrstoffs, 
2. Einstufung des Gefahrstoffs oder Angaben zu den gefährlichen Eigen-

schaften, 
3. Angaben zu den im Betrieb verwendeten Mengenbereichen, 
4. Bezeichnung der Arbeitsbereiche, in denen Beschäftigte dem Gefahr-

stoff ausgesetzt sein können.  
 
Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn nur Tätigkeiten mit geringer 
Gefährdung nach Absatz 13 ausgeübt werden. Die Angaben nach Satz 2 
Nummer 1, 2 und 4 müssen allen betroffenen Beschäftigten und ihrer 
Vertretung zugänglich sein.  
 
(13) Ergibt sich aus der Gefährdungsbeurteilung für bestimmte Tätigkeiten 
auf Grund 
 

Wortgleich wie der frühere Satz 2 aus 
Absatz 8. 

Wortgleich wie der frühere Absatz 9. 

Wortgleich wie der frühere Absatz 10. 

Wortgleich wie der frühere Absatz 11. 
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1. der dem Gefahrstoff zugeordneten Gefährlichkeitsmerkmale, 
2. einer geringen verwendeten Stoffmenge, 
3. einer nach Höhe und Dauer niedrigen Exposition und 
4. der Arbeitsbedingungen  
 
insgesamt eine nur geringe Gefährdung der Beschäftigten und reichen die 
nach § 8 zu ergreifenden Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten aus, so 
müssen keine weiteren Maßnahmen des Abschnitts 4 ergriffen werden. 
 
(14) Wenn für Stoffe oder Zubereitungen keine Prüfdaten oder 
entsprechende aussagekräftige Informationen zur akut toxischen, 
reizenden, hautsensibilisierenden oder erbgutverändernden Wirkung oder 
zur Wirkung bei wiederholter Exposition vorliegen, sind die Stoffe oder 
Zubereitungen bei der Gefährdungsbeurteilung wie Gefahrstoffe mit 
entsprechenden Wirkungen zu behandeln. 
 
 
§ 11 Besondere Schutzmaßnahmen gegen physikalisch-chemische 
Einwirkungen, insbesondere gegen Brand- und Explosionsgefährdungen 
(1) Der Arbeitgeber hat auf der Grundlage der Gefährdungsbeurteilung 
Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten und anderer Personen vor 
physikalisch-chemischen Einwirkungen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen 
zu ergreifen, um Gefährdungen zu vermeiden oder diese so weit wie 
möglich zu verringern. Dies gilt insbesondere bei Tätigkeiten mit 
Gefahrstoffen, die zu Brand- und Explosionsgefährdungen führen können, 
mit explosionsgefährlichen, brandfördernden, hochentzündlichen, 
leichtentzündlichen und entzündlichen Stoffen und Zubereitungen, 
einschließlich ihrer Lagerung, sowie mit Stoffen, die in gefährlicher Weise 
chemisch miteinander reagieren können. 
 
Dabei hat der Arbeitgeber Anhang I Nummer 1 und 5 zu beachten. Die 
Vorschriften des Sprengstoffgesetzes und der darauf gestützten 
Rechtsvorschriften bleiben unberührt. 
 
(2) Zur Vermeidung von Brand- und Explosionsgefährdungen hat der 
Arbeitgeber Maßnahmen nach folgender Rangfolge zu ergreifen: 
 
1. gefährliche Mengen oder Konzentrationen von Gefahrstoffen, die zu 

Brand- oder Explosionsgefährdungen führen können, sind zu vermei-
den, 

 
2. Zündquellen oder Bedingungen, die Brände oder Explosionen auslösen 

können, sind zu vermeiden, 
 

Wortgleich wie der frühere Absatz 12. 

Umformulierung und Präzisierung. 

Der Anhang I Nr. 1 hat sich ebenfalls 
geändert. Er ist nun viel ausführlicher. 
Beachten Sie die Anforderungen bitte 
in Ihrem Explosionsschutzdokument. 

Der Verweis auf Nr. 5 (Ammonium-
nitrat) ist neu.  
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3. schädliche Auswirkungen von Bränden oder Explosionen auf die Ge-
sundheit und Sicherheit der Beschäftigten und anderer Personen sind 
so weit wie möglich zu verringern.  

 
(3) Arbeitsbereiche, Arbeitsplätze, Arbeitsmittel und deren Verbindungen 
untereinander müssen so konstruiert, errichtet, zusammengebaut, 
installiert, verwendet und instand gehalten werden, dass keine Brand- und 
Explosionsgefährdungen auftreten. 
 
(4) Bei Tätigkeiten mit organischen Peroxiden hat der Arbeitgeber über die 
Bestimmungen der Absätze 1 und 2 sowie des Anhangs I Nummer 1 hinaus 
insbesondere Maßnahmen zu treffen, die die 
 
1. Gefahr einer unbeabsichtigten Explosion minimieren und 
2. Auswirkungen von Bränden und Explosionen beschränken.  
 
Dabei hat der Arbeitgeber Anhang III zu beachten. 
 
 
 
 

  Änderung: AnlRegV »Anlagenregisterverordnung« 
vom 6.2.2015 
 
 
§ 4 Registrierung von Genehmigungen 
(1) Die Inhaber von Genehmigungen oder Zulassungen, die nach dem 28. 
Februar 2015 für genehmigungsbedürftige Anlagen erteilt worden sind, 
müssen die Genehmigung oder Zulassung spätestens drei Wochen nach 
ihrer Bekanntgabe nach Maßgabe des Absatzes 2 registrieren lassen. Sind 
mehrere Genehmigungen oder Zulassungen erforderlich, beschränkt sich 
die Pflicht nach Satz 1 auf die Genehmigung oder Zulassung, mit der die 
baurechtliche Zulässigkeit der Anlage festgestellt wird. Satz 1 ist 
unbeschadet davon anzuwenden, ob die Anlage vom Anlagenbetreiber bei 
ihrer Inbetriebnahme nach § 3 Absatz 1 registriert werden muss.  
 
(2) Die Inhaber müssen die folgenden Angaben übermitteln: [...] 
 
 
 
 

Neu eingefügter Absatz. 

Korrigieren Sie die nebenstehenden 
Paragrafen in Ihrem Rechtsverzeich-
nis, wenn Sie davon betroffen sind. 

Dieser Paragraf hieß früher: »Regist-
rierung von genehmigungsbedürfti-
gen Anlagen« und wurde wie neben-
stehend neu gefasst. 

Entnehmen Sie die Einzelanforde-
rungen bitte dem Volltext der Ver-
ordnung. 

http://www.risolva.de/
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§ 5 Übermittlung von Änderungen 
(3) § 4 Absatz 1 ist entsprechend anzuwenden bei Änderungen der 
installierten Leistung, die einer Genehmigung nach § 16 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes oder der Planfeststellung nach § 2 Absatz 1 der 
Seeanlagenverordnung bedürfen. 
 
 
§ 7 Registrierungsverfahren 
[...] Anlagenbetreiber sowie die Inhaber von Genehmigungen und 
Zulassungen müssen für die Übermittlung der Angaben nach den §§ 3 bis 6 
die von der Bundesnetzagentur bereitgestellten Formularvorlagen nutzen. 
 
 

 

Teil 3 - Zusatzinformationen 
 Novelle EDL-G 

Am 26. Januar hat der federführende Ausschuss für Wirt-
schaft und Energie zu einer Anhörung in den Bundestag 
geladen. Die Wortbeiträge der Abgeordneten deuten 
darauf hin, dass doch noch einmal geprüft werden soll, ob 
es Möglichkeiten für eine Anpassung der Frist gibt. Denk-
bar wäre ein gestuftes Verfahren zur Durchführung der Ener-
gieaudits.  

Weiterhin steht, unter bestimmten Voraussetzungen, 
auch eine Berücksichtigung von Managementsystemen 
nach ISO 14001 wieder im Raum.  
Quelle: DIHK 

 

 Gefährdungsbeurteilung für Gefahrstoffe 

Die Gefährdungsbeurteilung von Gefahrstoffen durchzufüh-
ren, wird oft als unverhältnismäßig hoher Aufwand empfun-
den,  vor allem dann, wenn im Betrieb zwar eine Vielzahl von 
Gefahrstoffen vorhanden ist, aber die Einzelmengen eher 
überschaubar sind. 

Doch genau dafür gibt es das »Einfache Maßnahmenkonzept 
Gefahrstoffe« (EMKG). Neben den manuellen Bewertungshil-
fen »Taschenscheibe« (für inhalative Exposition) und »Ta-

Bezieht sich nicht mehr auf alle ge-
nehmigungsbedürftigen Änderun-
gen, sondern nur noch auf die Ände-
rung der installierten Leistung. 

Der kursiv gedruckte Text wurde neu 
eingefügt. 

Die zweite und dritte Lesung im Bundestag waren für 
den 6. Februar geplant. Im Bundesrat wird der Gesetz-
entwurf voraussichtlich Anfang März beraten. Ein In-
krafttreten scheint für Anfang April 2015 möglich. 

Ein solcher Schritt wurde von Seiten des BMWi bisher 
stets verneint. 
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schenkarte« (für Exposition durch Hautkontakt), gibt es das 
EMKG auch als App unter dem Stichwort EMKG 2.2. 

Mit der App können Sie Gefährdungen gegebenenfalls 
blitzschnellt vor Ort abschätzen. 

 

 

 

 

 VDI-Richtlinie zu Verdunstungskühlanlagen 

Der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) hat die VDI-
Richtlinie 2047 Blatt 2 zu Verdunstungskühlanlagen in 
ihrer endgültigen Fassung veröffentlicht.  

Besondere Bedeutung für Anlagenbetreiber dürften die Teile 
der VDI-Richtlinie zum Betrieb und zur Instandhaltung haben. 
Es werden u. a. Hygienekontrollen in Form von Inspektionen 
und mikrobiologischen Untersuchungen vorgeschlagen. 

Die beiden Eckpunktepapiere des BMUB zur geplanten 
Verordnung über Verdunstungskühlanlagen aus dem Jahr 
2014 nahmen an mehreren Stellen auf die VDI-Richtlinie 
2047 Blatt 2 Bezug. Es ist demnach zu erwarten, dass sich 
auch der vom BMUB angekündigte Verordnungsentwurf 
über Verdunstungskühlanlagen auf die VDI-Richtlinie 
beziehen wird und Maßnahmewerte als auch Überwa-
chungsintervalle in der Verordnung ähnlich dem Richtlini-
enkonzept ausgestaltet werden.  
Quelle: DIHK 

 

 Checkliste für die Ermittlung von Unfallursachen von der BG ETEM 

Je besser die Analyse und Auswertung von Unfällen ist, je 
besser können die Präventionsmaßnahmen sein. Was 
allerdings »gut« ist, kann natürlich nicht allgemeingültig 
definiert werden. Klar ist nur, dass die Analyse und Aus-
wertung entsprechend umfassend sein und der betroffene 
Mitarbeiter eingebunden werden soll.  

Für die Dokumentation ist die App natürlich weniger 
geeignet. Dafür gibt es dann zum Beispiel die Software 
der BAuA. 

Oder, falls Sie die Bewertung in Ihr Excel-geführtes 
Gefahrstoffverzeichnis eingebunden haben möchten, 
so finden Sie eine entsprechende Lösung beim Risolva 
EMKG-Modul. 

Der Weißdruck der VDI-Richtlinie kann über den VDI 
erworben werden. 

Die VDI-Richtlinie ist insbesondere im Zusammenhang 
mit der vom BMUB geplanten Verordnung über Ver-
dunstungskühlanlagen relevant, da das BMUB in der 
Verordnung auf Teile der VDI-Richtlinie verweisen 
wird. 

Ein Arbeitsentwurf der Verordnung ist gegenwärtig 
seitens des BMUB für März 2015 angekündigt. 

Wenn Sie Ihr bestehendes System überprüfen oder 
anpassen wollen, so können Sie als Ideenpool die 
Checkliste zur Analyse und Prävention verhaltensbe-
dingter Unfälle von der BG ETEM verwenden. 

http://www.risolva.de/
http://www.risolva.de/de/news/details/51989.verdunstungskuehlanlagen-und-legionellen.html
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/EMKG/Software.html
http://www.risolva.de/de/software-tools/emkg.html
http://www.risolva.de/de/software-tools/emkg.html
http://www.bgetem.de/medien-service/medienankuendigungen/checkliste-zur-ermittlung-der-unfallursachen
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